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01.00.04 Gleichstel lung

[än-d""gtul"nstuttungsgesetz NRW, S 3 Kro NRW, S 19 Hauptsatzung des Kreises LJnna--

Beschreibung

Arlr"grng, Init i ierung. Beqle;tung slrukt Veränderungen zur Schaftung gleicher Bedingungen fÜr Frauen und lvlänner durch
Bereichen Polit ik, Verwaltung und Otf entl ichkeiteigene Akl ionen und Vermitt lunq n den

Allgemeihe Ziele

Verwirkl ichung der Gleichberechtigung von [,4ann und Frau

Zielgruppen

6eschäftigte der Kreisverwaltung, verschiedene Institutionen, einzelne F.auen und Frauengruppen

Erläulerungen

Die Schwerpunkte der Gleichstel lungsarbeit l iegen insbesondere in iolgenden Bereichen:

l l n te rn
Unterstützung und Mitwirkung bei der Umsetzung des LGG, Init i ierung und Koordinier!ng von sowie Betei l igung an

[raßnahmen und Arbeitskreisen zur Förderung der Situation der weibl ichen Beschält igten, Zusammenarbeit mjt den

Fachdiensten, -bereichen und Stabsstel len zur Umsetzung des Gleichstel lungsauftrages, Init i ierung von Seminaren /

Veranstaltungen lür Beschäft igte, Beratung von Beschäit igten, Kontakthal leangebote zu beurlaubten Beschäft iglen

l l  Extern
Init i ierung und Unlerstützung kreisweiler Frauenprojekte, Koordinierung gemeinsamer Projekte der Gleichstel lungsstel len

im Kreis Unna, Organisation und Durchführung von Ausstel lungen / Veranstaltungen, Beralung von Einzelpersonen Lrncl

Personengruppen in gleichstel lungsrelevanlen Angelegenheiten.

l l l  Übergrei iend
Vorbereitung und Ausführung von Beschlüssen und Anregungen des Gleichstel lungsausschusses, Kooperation mil

verschiedenen Inst i tut ionen, um Gleichstel lungsgesichtspunkte zu vertrelen und entsprechende Maßnahrnen zu inl l  eren

{u. a. Runder Tisch gegen häusl iche cewalt im Kreis Unna, Bündnis für Famil ie Kreis Unna, Regionaler Arbei lskrers zur

Föfderung def Frauenerwerbstät igkeit ,  Beiral ARGE Kreis Unna ), Mitarbeit in der Landesarbeitsgemeinschait der

kommunalen Frauenbüros / Gleichstel lunqsstel len NRW.

Folgende gleichstel lungsrelevanten Haushaltsposlt ionen - die zum Fachbereich 50 "Arbeit und Soziales", zum Fachbereich

51 "Famil ie 
und Jugend" und zum Fachbereich 53 "Fachbereich Gesundheit und Verbraucherschutz" gehören sind

im Gleichstel lungsausschuss zu beraten:

Zuschubs lür ore fraLFnoer alJng5slel le
Zuschuss f ür die Kinderschutzarbeit
Erslattung von Personalkoslen f .d. Schwangerschaftskonf l iktberatung
Erslat lung von Sachkosten l .d. Schwangerschaitskonl l iktberatung
Zuschuss Schwangerschaf tskonf l iktberalung
Sachausgaben Schwangerschaltskonf l lktberatung
Personalausgaben (Antei l  Schwangerschaltskonl l iktberatung)
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Tei lergebnisplan 01.00.04
Gleichstel lung

der laurenden Verwaltungstätigkeil

Zel len 010 und 017)

{= Zellen 019 und 020)

Ordentliches Jahresergebnis

Ze i len  018 und 021)

vor Berücksichtigung der internen

I= zeilen 22 hd 25)

(= zellen 260, 270 und 280)
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50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhal ts nach dem SGB Xl l

Verantw.Org.Einheit sozdre s,che,uns
Klassifizierung A

Auttragsgrundlage

S-.'abesetzb"ch (SGEitt;ö|ftes Buch (Xil) -sozialtrilfei
Delegationssatzung, Emplehlungen des überönlichen Trägers zum Sozialhil lerecht

Beschreibung

\rewanrUng
- von Leistungen zur Sicherslellung des notwendigen Lebensunterhalts sowie
- von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und
der erforderlichen ambulanten und slationären Hilten zur Gesundheii.

Allqemeine Ziele

Gewährung der Führung eines menschenwürdigen Lebens durch sich-rstettung Oes notlvendigen Lebe;iunierhalts 
--

Sicherung des Lebensunierhalts im Alter und bei dauerhaller Erwerbsminderung
Krankheitsverhütung, Krankheitsvorsorge, Leistungen zur Genesung, Besserung oder Linderung von Krank,heitsforgen oei
fehlendem oder unzureichendem Versicherungsschutz sowie Erstattung der Aufwendungen, die den Krankenkassen durch
die Übernahme der Krankenbehandlung für EmpJänger von Leistungen nach dem sGB xlr entstehen.

Zielgruppen

Familien oder Einzelpersonen im Kreis Unna und z. T. auch außerhalb d. Kreises Unna; ohne-uireäh-""des Ei"ko-m-e,,1,
Vermö9en oder sonstige Mittel
Personen, die das 65 Lebensiahr vollendet haben oder Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhalt
voll erwerbsgemindert sind
Kranke, Personen, bei denen nach ärztl ichem Urteil eine Erkrankung oder ein sonstiger Gesundheitsschaden einzutreten
droht, Schwangere u. Wöchnerinnen.

Erläuterungen

Letslungen zur Stcherung des nolwendagen Lebensunterhalts
Hil le zum Lebensunterhalt ist Personen zu gewähren, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nichl oder nicht ausreichend
aus eigenen Krälten und Ny'itteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Der notwenorge
Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche
Bedürfnisse des täglichen Lebens.
Bei Kindern und Jugendlichen umfasst der nolwendige Lebensunterhalt auch den besonderen, insbesondere den durch die
Entwicklung und ihr Heranwachsen bedingten Bedari.
Der gesamte Bedarfdes notwendigen Lebensunterhalts außerhalb von Einrichtungen mit Ausnahme von Leistungen für
Unlerkunft und Heizung und einiger Sonderbedarle wird nach Regelsätzen erbracht.
Leistungen für Unlerkunft und Heizung werden grundsälzlich in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, sowert sre
angemessen srnd_

Bedarlsorientierte Grundsicherung im Alter ur|d bei Erwerbsminderung
Die Grundsicherung war bis zum 31.12.2004 eine eigensländige soziale Leistung nach dem Gesetz über eine
bedarfsorientierle Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (csic), die den grundlegenden Bedarf für den
Lebensunterhalt ällerer und dauerhaft voll erwerbsgemindertdr Personen sicherstellt.
Zum 01.01 .2005 wurde das GSiG aufgehoben, die Grundsicherung inhall l ich in das SGB Xll eingefü91 und stellt seitdem
eine Leislung der Sozialhilfe dar.
Leistungen der Grundsicherung umlassen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts die im ll l . Kapitel des SGB Xll
aufgelührten Hilfen. Grundsicherungsleistungen werden in der Regel für zwölf Kalendermonale gewähd. Bei
Vermögenseinsatz und Unterhaltsansprüchen sind Besonderheiten zu berücksichtigen, so bleiben z.B.
Unterhaltsansprüche der Leistungsberechligten gegenüber ihren Kindefn und EItern unberücksichtigt, solern deren
jährliches Gesamteinkommen im Sinne des S 16 SGB IV unler einem Betrag von 100.000 Euro l ieot.

Leistunqen im Krankheitsf all



50.01.01 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB Xll l

om (cKV - rd;i-
-nisierungsgesetz) wifd die Krankenbehandlung nicht versjcherter Sozialhilfeempfänger seit dem 01.01 .2004 von den
gesetzlichen Krankenkassen übernomrnen.
Die Hilfeempfänger erhalten von der Krankenkasse ihrer Wahl eine Versichertenkarte und sind damil leistungsrechtl 'ch de
Krankenversicherten gleichgestellt.
Die Aufwendungen, die den Krankenkassen durch die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht versicherte
Sozialhilfeempfänger entstehen, sind ihnen vierteljährlich durch die Sozialämter zu erstatten. Daneben sind 57o der
abgerechneten Leistungsaufwendungen als angemessene Verwaltungskosten einschließlich Perso'nalaufwand zu tragen.

Leistungsumtang Ergebnis WJ Planung VJ Planung akt. Ji

Emptänger von Hille zum Leb€nsunlerhall (HzL) 130

Koslen der HzL in TEurc ?.744

tmplänge' vor G'und s.che,J' o s e'slungcn (G usi) 3  1 0 0

Kosten der Grusiin TEuro 3.700 14.220

Anz d. nichl krankenversicheden SH-Emplänger

Koslen d. Leislunaen im Krankheitsiall in TEuro 2.440 600
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Tei lergebnisplan 50.01.01
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB Xll

Nr. Ergebnis
2QQ7 2008 2009 2010 2411 2012

001 Sre!em und ähnL(he Abgaben

Zuwendungen und allqemeine umlagen 2.277.968 9a8.000 1.816.000 i .834.160 1.852 500 1 . 8 7 1 . 0 3 0

Sonstige Tmnsleredrage 3  9 0 i . 0 r 6 2_775.OO0 3 220.000 3.256.000 3.293.000 3.330.000

önentlich{echlliche Leistungsentgelte

005 Privatr€chtlache Leistungsenlgelte

(ostenerstatiungen und Koslenumlagen 3.307 5 000 3.000 3.000 3.000 3.000

Sonsl g€ odenll che Enräge 217

003 Aklivierte Eigenlelst'rngen

3eslandsveränderungen

010 Ordenlllche Erlräge 6.182.508 3.768.000 5.039.000 5.093.160 5.148.500 5.204.030

0 r 1 Personala'rfwendungen -2a7.499 160.285 -154.201 -157.2A5 -160.431 ,163_639

012 Velsorcungsa'nwendungen -27.431 -5.780 -5.896 -6 .014 6 . 1 3 4

013 Autwendungen für Sach' und Diensueistungen -744.104 -350.000 -346.500 -346.500 346.500 ,346.500

Bjlanzielle Abschrcibungen -60 -245

0 1 5 Translerautwendungen -21.995.316 -21.205.540 21_953.000 22.978_000 ,24_064.000 ,24.563.000

015 Sonslige ordenlIche Autwendungen ,45.854 ,40.160 -36.260 -41.690 -32.320 -42.414

017 Ordenlliche Autwendungen -2s.1D5.275 -21-756.230 -22.495.741 -23.529-371 -24.609.265 -25.121.643

0 1 4 Ergebn;s der laul€nden verwaltungstätigkeil

l= Zellen 010 und 017)

- 16.922.767 -17.988.230 -17.456.741 -18.436.21i -19.460.765

Znsen und sonstige Finanaulwendungen

921 Flnänzergebnls {= zellen 019 und 020)

o22 O.denillches Jahresergebnis

(= Zeilen 018 und 021)

-16.922.767 -17.988.230 -17.456.741 -18.436.211 -19.450.765 -19.917.653

Außerordenlliche Erlrä9e

o24 Auß€rodenlIche Autwend']ngen

025 Außerordenlliches Ergebnis

l=zeilen 023 und 024)

260 Ergebnis vor Berücksichtigung de. inlernen

Leistungsbeziehungen {: Zeilen 22 und 25)

-16,922-767 -17.98a.230 -17.456,741 -18.436.211 -19,460.765 -19,917.653

270 Edräge aus inlemen Leistungsbeziehungen

Autwendungen aus inle.nen

LeistLrngsb€zehungen

9 1  2 1 5 -18 .951 29.399 -29_787 -30.183 -30.587

290 Ergebnis {: zeilen 260,270 und 280) -17.013.982 -18.007.181 -17.486. t40 -18.465.998 ,19.490.948 -'19,948.240

Erläuterungen
zu wesentlichen Ansätzen unter Position 002

1.816.000 Euro Beteil igung an den Kosten der Grundsicherung
Ab 2009 soll das System der Bundesbeleil igung an den Ausgaben lÜr die Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung umgestellt werden. An stelle des Festbetrags in Höhe von 409 Mio. Euro. mil dem der Bund derzeit

Länder und Kommunen von grundsicherungsbedingten lvehraufwendungen entlastet, tr itt eine prozentual gestaffelte

Kostenverteiluna der Nettoautwendungen
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Tei lergebnisplan 50.01.01
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB Xll

tm Jahr 2OO9 übernimmt der Bund zunächst 13 Prozent der Kosten. Die Ouote erhöht sich jährlich um ein Prozent, bis im

Jahr 2012 der Höchstsatz von I6 Prozent erreicht ist. Die prozentuale Beteil igung bemisst sich aul der Grundlage der

Nettoaufwendungen des Vorvorjahres

Die Bundesbeteil igung betrug in den vergange-nen Hausha ltsiahren:

200s 2006 2007 2008

2.050.223 Euro 2.402.945 Euro 2.277 -968 Euro 2.110.484 Euro

zu wesentlichen Ansätzen unter Position 003

200.000 Euro Kostenbeiträge; Autwendungs-, Kostenersatz (HzL)

Der Haushaltsansatz 2009 orientiert sich am voraussichtl ichen Ergebnis 2008 unter Berücksichtigung der derzeitigen

Fallzahlen.

500 Euro Kostenbeiträge, Aufwendungs-, Kostenersatz (Hilten zur Gesundheit)

1.232.000 Euro Finanzierungsbeteil igung der ka. Gemeinden an den Sozialhilfeleistungen (HzL)

Aufgrund der bestehenden Vereinbarung beteil igen sich die ka. Städte und Gemeinden mit 50 v.H. an den
Nettoaufwendungen der HzL nach SGB Xll- Eine Kostenbeteil igung iür die Krankenhil le wurde ausgeschlossen.

Berechnunq:
2.800.000 Euro Lfd. Leistungen HzL

50.000 Euro Einmalige Leistungen HzL
200.000 Euro Erstattuno v. Aufwendunoen f. fremde SHTräaer

3.050.000 Euro Aulwand:

200.000 Euro Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz
1 45.000 Euro Übergeleitete Unterhaltsansprüche
180.000 Euro Leistungen v. Sozialleistungstfägern
150.000 Euro Erstatlung v. Leistungen f. fremde SHTäger
200.000 Euro Rückzahlung gewährter Hjl len

8.000 Euro Sonstige Ersatzleistungen
'1.000 Euro Leistungen von Pf legeversicherungsirägern
3.000 Euro Erstattuno von Aulwendunqen l. Ausländer durch Land

887.000 Euro Erträge:

2,163.000 Euro = Nettoaufwendungen (Aufwand./. Erträge)
1.081.500 Euro = 50 y"ige Kostenbeteil igung

193.000 Euro Finanzierungsbeteitigung der ka. Gemeinden an den Sozialhil leleistungen (9. Kapitel SGB Xll)

Berechnung:
35.000 Euro Hilfen zur Weiterführung des Haushalts

350.000 Euro Bestattunqskosten
385.000 Euro Aulwand
192.500 Euro 50 "/" ige Kostenbeteil igung

145,000 Euro Übergeleitete bürgerlich-rechtl iche Unlerhaltsansprüche (HzL)

Der Haushaltsansatz 2009 orientiert sich am voraussichtl ichen Ergebnis 2008 unter Berücksichtigung der derzeitigerl
Fallzahlen.
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Tei lergebnisplan 50.01.01
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB Xll

Der Ansatz orientiert sich an den geringeren Erträgen, die sich durch sinkende Fallzahlen im Kompetenzzentrum lür
Integralion in Unna Massen ergeben.

200,000 Euro Erstatlung von HzL an fremdqSozialhil leträger
Siehe Erläuterungen zur Ertragsposition "Erstattung von HzL von fremden Sozialhilfeträgern" (TEP Nr. 003)

80,000 Euro Kostenerstattung LAG an die Stadt Dortmund
Dje für den Kreis Unna durch die Stadt Dortmund wahrzunehmenden Aulgaben nach dem LAG sind rückläufig. Die
Kostenerstattung fällt daher geringer aus.

zu wesentlichen Ansätzen unler Position 015

497.540 Euro Zuschüsse tür Beratungsstellen nach S 57 SGB Xll, etc.
Auf der Grundlage von Vereinbarungen werden folgende zuschüsse geleistet:

154.920 Euro Wohlfahrtsverbände (Vertrag verlängert sich automatisch um jeweils ein Jahr)
5.1 10 Euro Modellhafte Sozialarbeit

132.380 Euro Frauen- und l\,4ädchenberatungsstelle, FrauenNotruf, Geschäftsst. Frauenforum (Vertrag bis 30.06.2010)
65.000 Euro Beratungsstelle nach sexualisierter Gewalt des Frauenforums (Vertrag bis 30.06.2010)

'I 40.000 Euro Beratungsstellen f ür Wohnungslose
1 30 Euro Förderkreis Resozialisierunq

2,800.000 Euro Hilfen zur Gesundheit nach SGB Xll (Krankenhilte)
Für die in der Sozialhilfe nach lnkrafttreten des SGB ll verbliebenen Hilfeemplänger {Hil ie zum Lebensunterhalt und
Gr!ndsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit) ist erstmalig im Jahr 2008 ein Rückgang der Kosten der Hilfen zur
Gesundheit festzustelien. Zwar haben die Emplänger von laufenden Leistungen auch nach Inkrafttreten des GKV-
Wettbewerbsstärkungsgesetz zum 01.04.2007 keinen Anspruch auf eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen bzw.
privalen Krankenversjcherung, jedoch bedingen leicht rückgängige Fallzahlen den geringeren Aulwand.

3.100.000 Euro Hilfe zum Lebensunlerhalt (l ld. Leistungen)
Obwohl, wie aus den nachlolgend aufgeführten Daten ersichtl ich ist, die Anzahl der Leistungsempfänger der Hilfe zum
Lebensunterhalt abnimmt, ist bedingt durch die Anhebung der Regelsätze sowie durch konlinuierl ich steigende
Energiekosten, die sich bei den Heizkosten bemerkbar machen, mit einer Kostensteigerung im Jahr 2009 zu rechnen.

Leistungsempfänger
(31  .12 .  d .J . )

5s5 (3r.03.08)

50.000 EuroEinmalige Bedarfe (HzL)
Die derzeitigen Delegalionsabrechnungen lassen darauf schließen, dass für das Jahr 2009 ein geringerer Ansatz tür die
einmaligen Bedarfe (Leistungen zur Erstausstattung der Wohnung und mit Bekleidung einschl. Schwangerschaft und
Gebud sowle für mehrtägige Klassenfahrten) ausreicht.

60.000 Euro Hilfen zur Gesundheit nach SGB Xll außerhalb von Einr. (Delegation)
Die Krankenbehandlung für nicht versicherte Bezieher von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB Xll -HzL und
Grundsicherung im Alter und bei dauernder Erwerbsunfähigkeit- wird i.d.R. durch die gesetzlichen Krankenkasse gem. S
264 SGB V übernommen. Den Krankenkassen sind die hierfür entstehenden Kosten zu erstatten. lm Rahmen der
Delegation fallen nur noch wenige Aufwendungen lür die Hil len zur Gesundhejt an, da nahezu sämtJiche Auiwendunlten
durch den Kreis Unna unmittelbar mit den Krankenkassen abqerechnet werden.

35.000 Euro Hil len zur Weiterführunq des Haushalts
Der Ansatz orientie.t sich an dem voraussichtl. Rechnungsergebnis 2008. ln diesem Bereich sjnd nach wie vor steiqende
Kosten festzustellen.

553595

I
I
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Tei lergebnisplan 50.01.01
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB Xll

350.000 Euro Beslattungskosten
Bestatlungskosten werden im Rahmen der Bedürftigkeit nur übernommen, soweil anderweitige Leistungsverptl ichtete
(Angehörige) nicht vorhanden bzw. nicht leistungsfähig sind. Die Fallzahlen sind nicht kalkulierbar. Für das Jahr 2008 wird
ein Rechnungsergebnis in Höhe von rd. 350 TEURO erwartet. Für das Jahr 2009 ist mit einem Ergebnis wie in 2008 zu
recnnen.

2005 2006 2007 2008

3047 350 (vorauss.)

190.000 Euro Hilte zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
Es handelt sich überwiegend um Aufwendungen, die im Zusammenhang mjt dem ambulant belreuten Wohnen für
NichtsesshafteruVohnungslose entslehen (Betreuungskosten als auch die sonstigen nach dem SGB Xll im Einzelfarr
erforderlichen sonstigen Hil leleistungen). Sämtliche Aufwendungen des betreuten Wohnens werden durch den LWL
erstattet. Durch eine Erweilerung des Platzangebotes durch einen der beiden Träger (hier: Diakonisches Werk) entstehl ein
N,lehrautwand.

30.000'Euro Hilten zur Gesundheit nach SGB Xll in Einr. (Delegation)
Nur noch wenige Fälle werden im Rahmen der Delegation über die ka. Kommunen abgerechnet.

50.000 Euro Hil le zum Lebensunlerhalt außerhalb v. Einrichtungen (LM)
Siehe Erläuterungen zum TEP Nr.003
Bei den Sozialhilfeleistungen l. Bewohner des Kompetenzzentrum lür Inlegration in Unna-l\ lassen handelt es sich um
durchlaulende Gelder, da sämtliche Aufwendungen vom Land NRW erstattet werden.

5.000 Euro Kosten der Unlerkunlt und Verpllegung an Bewohner (LM,

10.000 Euro Krankenhilte außerhalb v. Einrichtungen (LM)

10.000 Euro Krankenhilte in Einrichtungen (LM)

'14.700,000 Euro Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben bzw. das 18. Lebensjahr vollendet haben und
sind im Sinne der Rentenversicherung und bei denen unwahrscheinlich ist, dass die volle EMerbsminderung
werden kann, erhalten bei Bedür{tigkeit zur Sicherung ihres Lebensunterhalts Leistungen der
bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB Xll. Seit Jahren ist in diesem Hilfebereich ein
testzustellen:

2005 2006 2007 2004

Leistungsempfänger
(31  .12 .  d .J . )

Rechnungsergebnis

ffEuro)

2.'/49

'12 .906

3.048

13.399

3.255

13.836

3.369 (31 .03 .08)

14.620 (vorauss.)

Trotz der Anhebung der Regelsätze sowie der nach wie vor leicht steigenden Koslen der Unterkuntt (Heizkoslen) ist von
einem nahezu gleichbleibenden Aufwand im Jahr 2009 auszugehen

65.000 Euro Krankenversorgung tür LAG-Emptänger
Die Anzahl der Empfänger von LAG-Leistungen ist rückläufig. Entsprechend sjnken auch die Koslen der Krankenversorgung.
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Teilergebnisplan 50.01.01
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB Xll

zu wesentlichen Ansätzen unter position O.t6

'15.000 Euro Sachverst.-, cerichts-, cutachter- u.ä. Aufwendunoen
Für die Begutachtung von vollerwerbsgeminderten Personen, die An-spruch auf Grundsicherung nach SGB Xll habe.r,
erheben die Flentenvefsicherungsträger Gebühren. Die Anzahl der Begutachtungen ist rückläufig, sodass der Ansatz tür dar
Jahr 2009 herabgesetzt wird.
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Mehrbelastung zur Kreisumlage (Fachbereich Famitie und Jugend)

Die Kreisordnung verpftichtet den Kreis, tür die Gemeinden ohne eigenes Jugendamt bei der Kreisumla-

ge eine einheitliche ausschließliche Belastung in Höhe der ihm durch die Aulgaben des Fachbereiches

für Familie und Jugend verursachten ungedeck'len Aufwendungen festzusetzen (Diflerenzierte Kreisum-

lage). Dies gilt auch für die Kosten, die dem Kreis durch Einrichtungen der Jugendhilfe für diese Gemein-

den entstehen.

lm Rahmen der letzten Prülung des Fachbereichs Famllie und Jugend durch die Gemeindeprüfungsan-

stalt wurde die Empfehlung ausgesprochen, künftig auch die Verwaltungskosten und sonstigen Gemein-

kosten in die Differenzierte Kreisumlage einzustellen- Dies soll eine faire und produktgerechte Zuordnung

des tatsächlichen Aufwands in Bezug auf den Fachbereich verbessern und notwendige Transparenz her-

ste en (Art.4, S 56 Abs. 5 NKFG). Ab 2OO9 wird daher in der Berechnung der Differenzierten Kreisumla-

ge ein 1O %iger Zuschlag für den Verwaltungs-Overhead berücksichtigt.

Vom 01.01.1993 bis einschl. 31 .12.2008 wurden die Ausgaben des Vermögenshaushaltes ebenfalls um-

gelegt. Es wurde bei einer angenommenen Kreditfinanzierung ein fiktiver Schuldendienst berücksichtigt

(Planung 2008 = 166.659 €).

Mil der komptetten Umstellung auf den doppischen Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Finanzma-

nagement ist dies nicht mehr möglich. Künftig werden Investitionen über Abschreibungen (Planung 2009

= 11.j78 €) bzw. bei den Festwertersatzbeschaffungen für Gebäude, Büroausstattung und Hardware

(Planung 2009 = 25.100 €) direkt dem Aufwand der einzelnen Produktgruppen zugeordnet.

Die Aufwendungen des Fachbereiches Familie und Jugend erhöhen sich jahresbezogen von rd. 11,3

Mio. € im Jahr 2008 um 1 1 ,1 9 "/" aut td. 12,6 Mio. € für das Jahr 2009. Der Wegfall der Autwendungen

für den,,schuldendienst" und die Berücksichtigung des Verwaltungsgemeinkostenzuschlags wirken sich

wie folot aus:

lm Saldo tührt dies zu einer jährlichen Mehrbelastung von rd. 200.OOO €. Die Erläuterungen zu den fach-

bereichsbezogenen Veränderungen von rd. 1,1 Mio. € tinden sich im Budget 51 wieder'

lm Vergleich zum Vorjahr werden in der nachstehehöen Übersicht die veränderten Berechnungsgrundla-

gen für die Ermittlung des Nettoaufwandes des Fachbereiches Familie und Jugend dargestellt.

'4.i. :.r'
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-  5,5 Stel len Betreuungsstel le zü 100 % -464.1

- 1 Stelle zu 75 % Allgemeiner Sozialdiensl einschl- Sachkosten 66
- 1 Stelle zu 10 % und 0,5 Slelle zu 15 % ' Jugendabeitssdlt'itz einschl. Sachkoslen '9.91

und Sachaufwendungen für Auigaben f.d. gesamte Kreisgebiet

-  El terngeld 5.
Zwischensumrne

- Umlagetähiger Schtlldendienst

- Zuschuss Kinderschutzbund '129

- Zuschüsse Belreuungsvereine 148.
Zwischensumme

' Zuschuss Kinderschulzbund
- Zuschuss Kreisvorlesewettbewerb
- I Stelle zu 10 % und 0,5 Slelle 2u 15 % - Jugendarbeitsschulz einschl Sachkosten

- 1 Slelle zu 75 %

r'erwaltunq, Kindertagesbetreuung, Beistahdschallen, UVG, BEEG I | 6.31

nicht umlagerelevant 'Produkt 51.03.05 Ellerngeld ohne RÜckstellung Versorgungsaufwendungen | | 1

- z2gl. zentralveranschlagte Personalaulwendungen (Beihilten u.a) 142 1
- zzgl. 10 % Velwaltungsgemeinkosten (Basis: Personaf und Versorgungsaulwendungen der
umlagerelevanten Auf gaben)

Zwischensumme

Die Mehrbelastung ist als Teil der Kreisumlage einheitlich in vom Hundertsätzen der Umlagegrundlagen
festzusetzen. Für den Kreis ergibt sich aufgrund der Berechnungen ein umlagefähiger Aufwand von rd.
12,6 Mio. €. Der Hebesatz der Ditferenzierten Kreisumlage für die Aufgaben der Jugendhilfe verändert

sich unter Berücksichtigung der veränderten Umlagegrundlagen damit von bisher 19,02285 v.H. um rd.
0,4 Prozentpunkte auf 19,415'138 v.H.

Mit Erlass vom 23.09..200e hat das Innenministerium NHW zur Festsetzung der Jugendamtsumlage
nach S 56 Abs. 5 Kreisordnung Stellung genommen. Hiernach hat die Berechnung unter Beachtung der
Umlagegrundlagen für alle kreisangehörigen Gemdinden ohne eigenes Jugendamt einheitlich zu erfol-

8önen 19.494.06719,0228 3.708.32 23.741.729 23.781.7291 9 . 4 1 5 1 3 8 4.617.256
22-534.61S 19.0228 4.2A6-727 15.262.4 23.O88.745 1 9 . 4 1 5 1 3 8 4_482.711
17.474_66C19.02285 3.324.939 15.236.€ 43.6921 17.960.3481 9 . 4 1 5 1 3 8 3.487.026

Summe: 59.507.346 11.3 ' �19.993 54.280.881 9.941 64.830.822 12.586.993



gen. Daher kann - wie bei der Kreisumlage - auch keine Erstattung bzw. Nachberechnung vorgenom-
men, wenn der Kreis seinen Bedarf und damit den Umlagesatz zu hoch oder zu niedrig angesetzt hat.
Die Ausgestaltung der,,Jugendamtsumlage,,als gesetzliche Regelung sowie die Ausgleichsfunktion des
Kreises verbieten eine abweichende Vorgehensweise bei der Heranziehung der kreisangehörigen Ge-
meinden ohne eigenes Jugendamt durch einzelne Kreise. Nach dem Erlass ist es nicht sachgerecht und
vertretbar, dass in Einzelfällen durch gesonderte Vereinbarungen zwischen einem Kreis und seinen
kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt abweichende E rhebung sm odalitälen zur J.-
gendamtsumlage vereinbart werden und sich der Kreis damit aus seiner Ausgleichsfunktion selbst ent-
lässt. Eine solche Vorgehensweise jst nicht mit dem Gesetzeswerk veretnbar.

Die Folge für den Kreis Unna ist, dass die seit Jahren praktizierte Spitzabrechnung des Vorjahres und
Einbeziehung des Rechnungsergebnlsses in das neue planjahr nicht mehr möqlich ist.

Haushaltssystematisch muss die Differenzierte Kreisumlage künftig im Budget Allgemeine Deckungsmit
tel, (01 Zentrale Verwaltung), veranschlagt werden.

Entwicklung der differenzierten
Kreisumlage Famil ie und Jugend

1 t _ 0 0 0

o

o

(g
F

Bönen 3.053.9S3 3.155.352 3 214.490 3.229.245 3.704.327 4.617.256
3.598.003 3.658.712 3.902.331 3.815.155 4.286.726 4.482.711
2.805.431 2.787.612 3.020.002 3.015.833 3.324.939 3.4a7.026
9.457 .42? 9.601.676 10.200.823 10.060.233 11.319.992'12.586.993

144.249 599 .147 -140.590 1.259.75S 1 .267 .A01

1 3
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51.01.02 Jugendverbände; Jugendsozialarbei t ;  Jugendschutz

Verantw.Org.Einheit
Klassi l iz ierung

KindeF und Jugendf ö.derung

B

Auftragsgrundlage

ss 12,  13,  14 KJHG

Beschreibung

Beratung der Jugendverbände und -gruppen, Kooperation, Jugendringaöelt

Beratung und Inlormation über Jugendschutzgesetz, Jugendmedienschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Prävention

Sozialpädagogische Hil len und Angebote in Kooperation mit Schulen und der Arbeitsverwaltung

Allgemeine Ziele

Förderung der eigenverantwonlichen Täligkeit durch Beratung, Schulung und Bezuschussung

Förderung von Krit ikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortl ichkeit, Schutz geben vor gefährdenden
Einllüssen, l\.4ultiplikatorenarbeit mit Eltern und Erziehungsberechtigten

Ausgleich sozialer Benachteil igung, berufl iche und schulische Integration, Krlsenintervention

Zielgruppen

Anerkannte Jugendverbände, Jugendgruppen, Vereine, Jugendfing, Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtjgle

Erläuterungen

Förderung der Jugendverbände (S 12 KJHG)
Nach S 12 KJHG ist die eigenverantwortl iche Tätigkeil der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres
satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern. Der Träger der öffenll. Jugendhilfe entscheldet gem. S 74 KJHG im Rahmen der
vedügbaren Haushaltsmitlel über die Art und die Höhe der Förderung.

Der KindeF und Jugendförderplan für Bönen, Fröndenberg und Holzwickede sieht {olgende Bezuschussungen vor:
- Förderung von Kursen/Mitarbeiterfortbildungen, die in erster Linie der Oualif izierung der ehren, und nebenamtlichen

Milarbeiter in der Jugendarbeit dienen (Höhe des Zuschusses je Teilnehmer: Tageskurs 5,00 Euro,
Halblageskurs 2,50 Euro)

- Förderung öffentl icher Veranstaltungen, die allgemein zugänglich sind und jugendspezifische Zielsetzungen
verfolgen (Höhe des Zuschusses:50 7o der entslandenen Kosten, jedoch max. 520,00 Euro)

- Bezuschussung von Verbrauchsmalerial, das einen unmitte,baren und erkennbaren Zusammenhang zur Jugendarbeit
hat (Höhe des Zuschusses: 50 7" der Gesamtkoslen, höchstens jedoch 300,00 Euro)

- Bezuschussung von Freizeiten und Bildungslreizeiten
(Höhe des Zuschusses je Teilnehmer und Tag: Freitzeit 3,00 Euro, Bildungsfreizeit 4,00 Euro)

- Bezuschussung internalionaler Begegnungen (Höhe des Zuschusses je Teilnehmer und Tag:4,00 Euro bei
Begegnung am Ort der ausl. Pannergruppe, 3,00 Euro bei Begegnung am Ort der deulschen Partnergruppe)

- Förderung von Partizipation und Demokratie durch Selbstorganisation /verbandliche Jugendarbeit
- Bezuschussung von Investit ionskosten (Höhe des Zuschusses: 1/3 der antallenden Kosten)
- Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für anerkannle Einrichtungen der offenen Jugendarbeit ebenlalls
- Zuschüsse zum Erwerb beweglichen Anlagevermögens:

lnvestit ionen sind im Bereich der Jugendhil le für die ireien Träger unverzichtbar, da ohne eine entsprechende
Ausstattung weder Freizeiten noch sonstige Maßnahmen der Jugendhilfe durchgefühd werden können. über
die Verteilung der lvittel entscheidet der JHA.

Jugendsoziatarbeit (S 13 KJHG)
Junoe Menschen, dle individuel ler in erhöhtem Maße auf Unt s i nd ,  so l l en



51.01.02 Jugendverbände; Jugendsozialarbei t ;  Jugendschutz

Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integralion fördern'

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (S 14 kJHG)

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz hat die Aufgabe, gesellschaftl iche Entwicklungen unter pädagogischen

Gesichtspunklen zu analysieren und entsprechende veranslallungen für junge lvenschen und Erziehungsberechtlgte zum

Schutz vor gef ährdenden Eintlüssen anzubieten

Bönen, Fröndenberg und Holzwickede sind lvitglieder des vereins für Anonyme Drogenberatung unna e. v, der sich im

wesen ichen an Jugendliche und junge Erwachsene wendet. sämtliche Kosten des vereins wefden durch Beiträge

gedeckt. Die Beiträge sind nach Einwohnerzahlen gestaffelt und setzen sich lür den zuständigkeitsbereich des

Fachbereichs für Familie und Jugend (Kommunen Bönen, Fröndenberg, Holzwickede) in unterschiedlicher Höhe

zusammen.

im Rahmen der Juoendhilte soziatpaoagogiiähe Hitfen angeboten werden, die ihre schulische und berufl iche Ausbildung,

Leistungsumlang
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Erläuterungen
zu wesentlichen Ansätzen unter Position 015
129.033 Euro - Zuschuss Kinderschutzouno
51.067 Furo - Zuschüsse KindeF und Jugenderholung, Nlitarbeiter{ortbildung, Jugendsozialarbeit, erzieherischer

Kinder- und Jugendschutz, internationale Begegnung, Ortsjugendring Holzwickede

Tei lergebnisplan 51.01.02
Jugendverbände; Jugendsozialarbeit; Ju gendschutz

ordenlliche Aurwendungen

= Ze i len  010 und 017)

( :zei len 019 und 020)

(: Zellen 22 und 2s)

(= Zellen 260, ?70 und 280)

4 1
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53'03 '03 Schwangerschaf tskonf l ik tberatung und f rühzei t ige Hi l fen;  Fami l ienhebammen

Schwangerschaftskonfltt tUär.tung .,ach gr19 SIC-B A/-rrit SS ,€ SchKG z

Die Beratung dient im Rahmen durSÄwangerschaftskonfliktberatung dem schutz des ""g"60r""en L"b"*-"nt",.
BerÜcksjchtigung der Lage der Frau. Sie umfasst psychosoziale Beratung, Krisenjntervention sowie das Angebot konkrete
Hilfen zu erschl ießen.
Durch den qezielten Einsatz von Fami, ienhebammen sol len schwangere, junge Mütter und Famil ien jn problemlagen und
Belastungssituationen unlerstützt werden, um Kindeswohlgefährdungen vorzubeugen.
Durch sexualpräventive l \ ,4aßnahrnen sol len Jugendliche Über verhütungsmöglichkeiten aufgeklärt und ungewoll te
Schwangerschaft en verhindert werden

- Schutz des ungeborenen Lebens duih üFe*i"o*g d"-i N"t_ u"d K*fl,kt.,t,,"t i""
- Eigenverantwort l iche Entscheidung der Frauen durch Beratung ermöglichen
- Vermeidung ungewoll ter Schwangerschaften, insbesondere bei Minderjährigen
- Sicherung des Kindeswohls durch Unterstützunq der Famil ien

schwangere' I\,4ütter, deren.partner, ramitie unä soziatei umt"ra, rug."dri"ir"- urd jr;"GEr."a.hsen", Lehr.,l
Multiplikatoren bzgl. sexualpädagogischer Angebote

Zielgruppen

Erläüterungeh

Die schwangerschaftskonfliktberatung gem. 5 zig stGB L vrr. ss st s+KG bt.i"e ""rpffr;bnd" Ber"t. ' ,ng f* 
-

schwangere Fraoen, die einen Abbfuch ihrer Schwangerschafl in den ersten zwölf Wochen wünschen. Frauen und paaren
sind al le lnformationen Über gesetzl iche und soziale Hil fen zu vermitteln, die lhnen die Fortsetzung der Schwangerschaft
ermöqlichen könnten. Bei der Durchsetzung der Ansprüche sind die Beraterinnen behil f l ich. Es besteht das Angebot, dre
schwangere Frau bei der Gertendmachung von Ansprüchen, bei der wohnungssuche, bei der suche nach einer
Betreuungsmöglichkeit lür das Kind, bei der Fortsetzung ihres Berufes oder ihrer Ausbildung zu r, lnterstützen- Auch nacn oer
Geburt ist eine Nachbetreuung gewährleistet,  wenn die Mutter es wünscht. Es werden Gesoräche mit Vermietern.
Arbeitgebern und Behörden geführt.
Die Einbindung der Beratungsstelre in die Kreisverwartung ermögricht die Nutzung vierfärt iger synergien.
Bei Bedarf besteht die Möglichkeit,  kurzfr ist ig und unbürokfat isch andere soziale Dienste und Fachbereiche mit
einzubeziehen.

Die Beratung nach S 2 SchKG umfasst Informationen und Beratung zur Bewält igung der Lebenssituation während erner
Schwangerschaft und nach der Geburt des Kindes über al le damit zusammenhängenden Rechtsansprüche, möglichen
HilFen und famil ienfördernden Leistungen, bei Bedarf auch Unterstützung bei deren Umsetzung bzw. Vefmitf lung der Hil fen.
Sie umfasst ebenso däs Angebotpsychosozialer Beratung bei kr isenhaftem Erleben der Schwangerschaft,  z.B. ber erner
diagnostizierten Eehinderung oder Krankheit des ungeborenen Kindes.

Seit Beginn des Jahres 2007 betei l igt sich die Beratungsstel ie an der Vergabe der Mrttel aus der Bundessti f tunq'.Mutter und
K,nd _ Schutz des ungeborenen Lebens"- Somit können schwangere Frauen aus Unna, Fröndenberq. Bonen und
Holzwickede auch einen Antrag auf diese Mittel stel len.

Die sexualpädagogischen Angebote für Jugendriche und junge E'"achsene ars cruppenarbeit in schuren und
Einrichtungen wurden weiterhin inlensiviert,  um ungewoll te Schwangerschaften bei l \ ,4inderjähdgen zu vermejden. Es ist
vermehrt festzustel len, dass neben der mangelnden Verhütung ofl  ein Kinderwunsch die Ursache der Schwangerschaften
ist.  Mit dem Kind wird auf ein "anderes Leben" gehoft.  Perspektivlosigkeit bzgl. schule und Ausbildung sol l  miider nutgabe
qgj!]19ll!_"Ig! !9.!g!1".t1{g :ggler Tendenz solt rnit unserem projekt ,'Babybedenkzeit,, 

begegnet werden. tm



53.03.03 Schwangerschaf tskonf l ik tberatu ng und f rühzei t ige Hi l fen;  Fami l ienhebammen

Rahmen dieses Projektes können Jugendliche mit Hi l fe eines Babysimulators erfahren, wie ein Kind ihre Situation
verändert- Sie können die Verantwortung als Eltern real ist ischer einschätzen- Begleitend stehen in Untefr ichtseinheiten
Themen wie Famil ien- und Zukunftsplanung, Partnerschaft,  Beruf und Verhütung ungewoll ter Schwangerschaften im
Mittelpunkt.

Es wird jedezeit ejne Beratung für Mütter und Famil ien zu gesundheit l ichen Fragen angeboten.

Le is tungsumfang

"r*,"- 
--

Schwangeßchaft skonff ikltälle insgesaml

Sexualpädagogische Veranstaltungen
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Tei  lergebn is  p lan 53.03.03
Schwangerschaf tskonf l ik tberatung und f rühzei t ige Hi l fen;  Fami l ienhebammen

Er9ebnis
2AO7 2008 2009 2010 2411 2012

001 Sleuem und ähniiche Abgaben

002 Zuwendungen und allqemeine Umtaqen 1.295 1.295

So.stige TEnslererträge

Cfl entlich-rech!iche Leist!ngsenlgette

005 'rivatrechUiche Leistungsenrgelte

006 Koslenerstatlungen und Koslenumlagen 117.900 1 0 5 1 6 0 125.000 125 000 125 000 125.000

Sonslige ordenlliche Edftige

004 Aktiviede Eigenleistlrngen

Bestandsveländetungen

0 1 0 Ordentliche Erträge 119.. tS5 106.455 '125.000 125.000 125.000 125.000

0 1 1 Personälautwendungen 112.140 -143.914 133.98? '136.661 -139.394 -142.1A2

412 Veßorgungsauf,rendungen -24 472 -21 .806 -22.242 -22.647 '23,141

0r3 Aunrendungen tür Sach- ünd DiensUeistungen 1 . 1 5 0 -2.100 -2.100 ,2.100 -2.100 -2.100

Bil€nzielle Abschreibungen -1.671 , 1 _ 6 1 9 1.670 -1.070 -1.070 1_0 '16

IransieEUn endunqen ,51.692 -51.700 -51.700 -51_700 -51.700 ,51.700

Sonslise ordenlliche Au6rendungen -3.585 4.990 1 3 . 8 1 0 10.200 10 200 -10.200

0 1 7 Ordentliche Aufwendungen -194_670 -?04.323 -225.068 -223.973 -227.151

0 1 8 Ergebnis der laufenden VeMaltuhgslätigkeit

(=  Ze i len  010 und 017)

-75.475 -97.86a -100.068 -98.973 -102.151 -105,339

Zinsen und sonslEe Frnanza(rfirendungen

02l Flnanzersebn is  (=  Ze i len  019 und 020)

o22 Ordentliches Jahresersebnis

(=  Ze i ren  01E und 021)

-75.475 ,97_868 {00.068 -98 .973 -102.151 -105,339

Außerordentliche E.trä9e

o24 Außerc.denlliche Aufwendungen

025 Außerorden l l i ches  E19ebh is

(-Zeilen 023 und 024)

260 Ergebnis vor Berücksichtigu.g der iniernen

Leistunssbeziehunsen (. Zeilen 22 und 251

-t5.475 -97.868 -100.068 -98 .973 -102.151 -105_339

21A Erträge aus internen Leistun9sbezehun9en

Aufwendungen aus inlemef

Leislungsbezeh!ngen

5 912 -6.733 -1Q. tTA 1 1 . 1 0 0 . 1 t . 2 l o

290 Ergebn is  {=  Ze i len  260,270 und 280) -a1.44A -104.601 -110_834 -109.906 -113.251 116.609

Ealäuterungen
zu wesentl ichen Ansätzen unter Posit ion 006

1 25.000 Euro Förderung Schwan gerschaftskonfl iktberatung

Seit 1976 ist der Kreis Unna Träger einer staatl .  anerkannten Beratungsstel le für Schwangerschaftskon{l iktberatung , die im

Jahr 2004 vom FB 51 dem FB 53 zugeordnet worden ist.  Die Förderung der Beratungsstel len erfolgt rückwirkend ab 2007

nicht mehr nach festgelegten Pauschalbeträgen für Personal- und Sachkosten, sondem es wird eine Spilzabrechnung der

tatsächl ichen Kosten vorgenommen. Erfahrungswerte l iegen z. Zt. nicht vor, sodass auf der Grundlage einer detai l ierten

rückwirkenden Antragstel lung für 2007 ein Ansatz i-  H von '125.000 Euro gebildet worden ist.
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zu wesentl ichen A'tsätzen unter Posit ior|  015

5 1.700 Euro Schwan gerschaftskonfl iktberatun j- '

Für die Schwangerschaftskonfl iktberatungsstel le im Kreis Unna in freier Trägerschaft sind 51.700 Euro einzuplanen. Es

besteht folgendes Finanzierungsmodell :
'  Das Land fördede bisher mit einem Antei l  von rd. 80 % die Personalkosten.
'  Für eine halbe Stel le je Standort gewähren die Kommunen Lünen, Bergkamen, Kamen und Schwerte einen djrekten

Zuschuss von 7.669 Euro.
'  Der Kreis bezuschusst auf gleicher Grundlage wie die "Standort-Kommunen" die darüber hinaus vorhandenen

Fachkraftstel len antei l ig mit je 7.669 Euro für eine halbe Fachkraft.

lm einzelnen ergeben sich daraus folgende Kreiszuschüsse:

AWO Lünen ( '1,73 Vollzeit-FK-Stel len) 18.825,00 Euro

AWO Bergkamen (1,00 Vollzeit-FK-Stel len) 7.669,00 Euro
Honorarkräfte/ umgewandelt 2005 in 5,5 FK-Stunden 2. '191,15 Euro

Diakonie Kamen (1 ,5 FK-Stel len) 15.338,00 Euro

Diakonie Schwerte (1,00 Vollzeif  FK-Stel le) 7.669,00 Euro

zu wesentl ;chen Ansätzen unter Posit ion 016

't  1,400 Euro Ausstattung Famil ienhebammen

lm Vergleich zu 2008 ergeben sich insbesondere bei dieser Posit ion Erhöhungen i .  H. von insgesamt 1 1.400 Euro. Grund

hierfüf ist,  dass bei Besetzung der durch Beschluss des Ausschusses f.  Gesundheit u. Verbraucherschutz vom 06.05.08

eingerichteten 3 halbe Stel len für Famil ienhebammen u. a. entsprechende Arbeitsplätze eingeplant werden müssen. An

Aufieendungen entstehen dadurch zusätzl ich: Reisekosten, al lg. Geschäftsaufwendungen, Büroausstattung f.  3 Arbe ts-
plätze, sowie medizintechnische Ausstattung und sonstige Technikausstattung.

. i

t l
;l

Te i lergebnis  p la n 53.03.03
Schwan gerschaftskonf liktberatun g und f rühzei t i  ge Hi l fen;  Fami l ienhebammen
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